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Einleitung. 

Mit dem Tode des Erblassers geht die Erbschaft als Ganzes 
auf den berufenen Erben über (§ 1922 BGB.), jedoch unbeschadet 
des Rechts, sie auszuschlagen (§ 1942 Abs. 1 BGB.).1 Dieser 
Ubergang der Erbschaft auf den Erben — technisch genannt 
„Anfall" der Erbschaft — ist sonach nur ein vorläufiger. End-
gültig wird der Erwerb der Erbschaft erst, wenn der Erbe die 
Erbschaft nicht mehr ausschlagen kann. Dies ist nach § 1943 
BGB. der Fal l : 

1. wenn der Erbe die Erbschaft angenommen 2 , 3 hat, 

1 Ausn. § 1942 Abs. 2 BGB. 
1 Die Ausdrucksweise des § 1943 ist nicht unbedenklich, insofern von 

„annehmen" der Erbschaft gesprochen wird. „Annehmen" kann man an 
sich nur etwas, was man noch nicht hat. Der Erbe erwirbt die Erbschaft 
aber schon mit dem Anfalle, wenn auch nur vorläufig; er hat sie also 
schon, wenn er sie gültig „annehmen" kann (§ 1946 BGB.). 

Außer anderen lehnt aus diesem Grunde ENDEMANN den Ausdruck 
„Annahme" ab und will ihn durch den Ausdruck „Bestätigung des Anfalls" 
ersetzen. Jedoch auch diese Bezeichnung ist nicht einwandfrei. Der Anfall 
schließt begrifflich das Ausschlagungsrecht in sich (§ 1942 Abs. 1). Eine 
Bestätigung des Anfalls würde also zugleich eine Bestätigung des Aus-
schlagungsrechts bedeuten. 

Positiv ausgedrückt trifft M A T T H I A S S das Wesen der Annahme am 
besten, wenn er sagt: „Die Annahme ist die Erklärung des Erben, die 
Erbschaft behalten zu wollen." Mit einem negativen Ausdruck kennzeichnet 
das Reichsgericht (RG. 54 297) die Annahme richtig als Verzicht auf das 
Ausschlagungsrecht. 

Immerhin läßt sich auch die Wahl des Ausdrucks „Annahme" ver-
treten; der Erbe faßt den Anfall der Erbschaft, der ja einen endgültigen 
Erwerb derselben noch nicht zu bedeuten hat, nur als Angebot der Erb-
schaft auf und erklärt dementsprechend die Annahme derselben. 

3 Die Begrenzung des Annahmebegriffs setzt wegen der engen Ver-
bindung dieses Begriffs mit denen des Rechtsgeschäfts und der Willens-

H e e g e r , B G B . §§ 1956, 119. 1 


